
Teilnehmererklärung mit Haftungsregelung und Haftungsverzicht   
für geführte Oldtimer-Tagestouren auf öffentlichen Straßen 
 
Die folgende Erklärung ist für jede Tour gesondert auszufüllen und rechtzeitig, 
spätestens jedoch vor Tourbeginn, unterschrieben, zu übermitteln bzw. zu 
übergeben. 
 
 
Veranstaltung: Rhein_______    Mosel______ 
Datum der Veranstaltung: _____________________________ 
 
Motorrad 
Veranstaltung: Rhein_______    Mosel______ 
Datum der Veranstaltung: _____________________________ 
 

1. Persönliche Angaben 
            Fahrer/in: 
Vorname: _________________________________________ 
Nachname: ________________________________________ 
Geburtsdatum: _____________________________________ 
Straße +Hausnummer: _______________________________ 
PLZ: _____________________________________________ 
Wohnort: _________________________________________ 
Land: ____________________________________________ 
Telefon: __________________________________________ 
E-Mail:___________________________________________ 
        2. Persönliche Angaben 
Beifahrer/in   Sozius / Sozia (falls vorhanden) 
Vorname: _________________________________________ 
Nachname: _______________________________________ 
Geburtsdatum: _____________________________________ 
       2a.  Zusätzliche Mitfahrer/in   Anzahl:_____ 
       2b.  Fahrpraxis:    Anfänger____    Fortgeschrittene____   Profi____ 
 

3. Technische Angaben 
Fahrzeug : Marke/Modell/Typ:__________________________ 
Motorrad:Marke/Modell/Typ: __________________________                                                
Baujahr: ___________________________________________ 
Leistung (PS): ______________________________________ 
Kennzeichen: _______________________________________ 



 
4. Charakter der Veranstaltung 

Mir ist bekannt, dass es sich, soweit in der Tourbeschreibung nichts anderes 
bestimmt ist, um eine Veranstaltung auf öffentlichen Strassen mit touristischem 
Charakter handelt. Es gelten jederzeit die Straßenverkehrsordnung, 
straßenverkehrsrechtliche Nebenbestimmungen, behördliche Auflagen, die 
Tourbeschreibung sowie die Anweisungen vom Veranstalter "just cruisin and easy 
ridin"  und seiner Helfer. 
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigene Verantwortung. Der 
Veranstalter schuldet keinen bestimmten Fahrt-oder Wertungserfolg. Typische 
Gefahren des Straßenverkehrs, wechselnde Witterungs-, Sicht-und 
Fahrbahnbedingungen, das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer, Fahrzeug- bzw. 
Motorrad - Totalausfälle, Pannen, Umleitungen oder straßenverkehrsbedingte 
Verzögerungen können nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

5. Teilnahmevoraussetzung und Eigenverantwortung 
Ich bestätige, dass Fahrer/in und Fahrzeug/Motorrad die gesetzlichen 
Teilnahmevoraussetzungen erfüllen. Insbesondere verfügt der Fahrer/in über eine 
erforderliche Fahrerlaubnis. Das bei der Tour eingesetzte Fahrzeug/Motorrad ist 
verkehrssicher, zugelassen, haftpflichtversichert und in einem technisch, 
ordnungsgemäßem Zustand. 
Ich verpflichte mich, keine verkehrswidrigen, gefährlichen oder von "just cruisin and 
easy ridin"  untersagten Fahrmanöver durchzuführen und das Fahrzeug/Motorrad 
nicht unter Alkohol, Drogen oder anderweitigem, fahruntüchtig machendem Einfluss 
zu führen. 
Für alle zivil-, straf- und ordnungsrechtlichen Folgen meines Fahrstils, des 
Zustands des Fahrzeugs / Motorrads und der Teilnahme bin ich selbst 
verantwortlich. 

6. Haftung des Veranstalters 
Der Veranstalter "just cruisin and easy ridin" haftet nach den gesetzlichen 
Vorschriften unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei schuldhafter 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels. 
Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der 
Veranstalter "just cruisin and easy ridin" nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung  der Veranstaltung/Tour 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung ein Teilnehmer regelmäßig 
vertrauen darf. Im übrigen ist die Haftung des Veranstalters "just cruisin and easy 
ridin" für einfach fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden 
ausgeschlossen. 
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter, Beschäftigten, Helfer und Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen des Veranstalters "just cruisin and easy ridin". 



-"just cruisin and easy ridin" haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen – und 
Sachschäden im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremd – oder 
Drittleistungen lediglich vermittelt werden und in der Leistungsbeschreibung 
ausdrücklich als Drittanbieter eindeutig gekennzeichnet werden (Restaurant, Fähre, 
Taxi, Museum, Tastings). 

1. Ein Schadensanspruch gegen "just cruisin and easy ridin" ist 
sofern ausgeschlossen, da "just cruisin and easy ridin" die 
Leistungen der Drittveranstalter ausschließlich vermittelt. 

Eine Verwahrungs-, Bewachungs oder Obhutsvertrag über ( gemietete)  Fahrzeuge 
/Motorräder, Anhänger, Zubehör, Helme, Kleidung, Werkzeuge oder sonstige 
Gegenstände kommt nicht zustande. Das Abstellen und Belassen des 
Fahrzeugs/Motorrads oder sonstiger Gegenstände erfolgt auf eigene Gefahr. 

7.  Verzicht auf Ansprüche gegen andere Teilnehmer/innen und sonstige 
Dritte 

Soweit gesetzlich zulässig, verzichte ich wegen einfach fahrlässig verursachter 
Sach-und Vermögensschäden,die im Zusammenhang mit der Veranstaltung 
einschließlich An-und Abreise, Briefing, Durchführung, Parken des 
Fahrzeugs/Motorrads, Besichtigungen, Fährüberfahrten und Pausen entstehen, auf 
eigene Ansprüche gegen andere Teilnehmer/innen (Fahrer/in, Beifahrer/in/ 
Sozius/Sozia/Mitfahrer), deren Helfer, sowie gegen Eigentümer und Halter 
teilnehmender Fahrzeuge / Motorräder. 
Der vorstehende Verzicht gilt ferner, soweit gesetzlich zulässig, gegenüber dem 
Veranstalter "just cruisin and easy ridin" und Grundstücks-und Flächeneigentümer 
der verwendeten Strassen und Wege, Strecken-und Platzbetreiber, 
Veranstaltungsflächen, technische Helfer, Dienstleister, Fahrdienste, Fährdienste, 
Gemeinden, Behörden, Straßenbaulastträger und alle anderen Personen und 
Unternehmen, die mit der Organisation, Absicherung und Durchführung der 
Veranstaltung in Verbindung stehen sowie die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen 
aller zuvor genannten Personen und Stellen. 
Nicht vom Verzicht erfasst sind Ansprüche wegen Vorsatzes oder grober 
Fahrlässigkeit sowie Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper oder 
gesundheit. 

8. Keine Verwahrung und Abstellen auf eigene Gefahr 
Eine Verwahrungs-, Bewachungs oder Obhutsvertrag über ( gemietete)  Fahrzeuge 
/Motorräder, Anhänger, Zubehör, Helme, Kleidung, Werkzeuge oder sonstige 
Gegenstände kommt nicht zustande. Das Abstellen und Belassen des 
Fahrzeugs/Motorrads oder sonstiger Gegenstände erfolgt auf eigene Gefahr. 


